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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 
DES KANTONS SOLOTHURN 

Kanto~;äies 
Amt für R-rnrnplanung/C M 2. März 1993 NR. 754 
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WOLFWIL: Zonenänderung Gebiet 11Bännli11 / Genehmigung 

Die Einwohnergemeinde Wolfwil unterbreitet dem Regierungsrat die 

Zonenänderung des Gebietes 11Bännli11 zur Genehmigung. 

Der vorliegende Plan beinhaltet die Abänderung des mit RRB Nr. 

889 vom 12. März 1990 genehmigten Zonenplans, in welchem das be 

treffende Planungsgebiet dem Reservegebiet zugeteilt ist. Mit 

dieser Pländerung soll nun eine Umzonung in die Industriezone II 

vorgenommen werden. Die Bürgergemeinde als Landbesitzerin hat 

auf Ersuchen der Einwohnergemeinde diesem Vorhaben zugestimmt, 

weil die Industriezone aufgebraucht ist und weitere einheimische 

Betriebe angesiedelt werden sollen. Diese Planänderung ist ge 

samthaft betrachtet von untergeordneter Bedeutung, ermöglicht 

aber den Weiterausbau der Industriezone, welcher sich auch räum 

lich und landschaftlich gut eingliedern lässt. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 8. Mai bis zum 

6. Juni 1992. Innerhalb der Auflagefrist gingen drei Einsprachen 

ein, die vom Gemeinderat alle abgewiesen wurden. Der Gemeinderat 

genehmigte die Zonenänderung am 30. Juni 1992. Beschwerden 

liegen keine vor. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell sind keine Bemerkungen zu machen. 
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Es wird 

beschlossen: 

1. Die Zonenänderung des Gebietes "Bännli II der Einwohnergemeinde 

Wolfwil wird genehmigt. 

,. 2. Die Gemeinde wird eingeladen, dem Amt für Raumplanung bis zum 

30.März 1993 noch 1 Planexemplar zuzustellen. Dieses ist mit 

dem Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu versehen. 

3. Bestehende Pläne und Reglemente sind auf den Geltungsbereich 

des vorliegenden Planes nicht anwendbar, soweit sie diesem 

widersprechen. 

Kostenrechnung EG Wolfwil: 

Genehmigungsgebühr: Fr. soo.-- (Kto. 2005-431.00) 

Publikationskosten: Fr. 23.-- (Kto. 2020-435.00) 

Fr. 523.-- zahlbar innert 30 Tagen 
---------- ---------- 

Staatsschreiber: 
i.V. 

Bau-Departement (2) TS/PM 
Amt für Raumplanung (3), mit Akten und 1 gen. Plan 
Amt für Wasserwirtschaft (2) 
Amtsschreiberei Thal-Gäu, 4710 Balsthal 
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2) 
Sekretariat der Katasterschatzung 
Solothurnische Gebäudeversicherung 
Gemeindepräsidium der EG, 4855 Wolfwil, mit 1 gen. 

später), Einzahlungsschein, (einschreiben) 
Baukommission der EG, 4855 Wolfwil 
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Amtsblatt Publikation: 
Genehmigung: EG Wolfwil: Zonenänderung "Bännli" 


